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STADT LÜNEBURG  

DER OBERBÜRGERMEISTER 
 

 
 
 
 
 
 

 

Beschlussvorlage  
 
Beschließendes Gremium: 
Rat der Stadt Lüneburg  
 
 
 
Betrifft: 
Beteiligung an der Wohnungsgenossenschaft Lüneburg eG 
 
 
 
 
Top 

Beratungsfolge: 
 
Öffentl.  Sitzungs- Gremium 
Status datum 
 
N 16.03.2004 Verwaltungsausschuss 

Ö 25.03.2004 Rat der Stadt Lüneburg 

 
 

 
 
 
Sachverhalt:  
 
Die Wohnungsgenossenschaft Lüneburg eG hat der Stadt im Jahre 1979 drei Wohnungen 
zu Unterbringung von Vietnam-Flüchtlingen vermietet. Im Gegenzug hat sich die Stadt durch 
Zeichnung von drei Geschäftsanteilen mit einem Geschäftsguthaben in Höhe von 900 € an 
der Genossenschaft beteiligt. 
 
Das Halten dieser Geschäftsanteile ist entbehrlich geworden, da die grundgebenden 
Mietverhältnisse zwischenzeitlich alle beendet sind. 
 
Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die Beteiligung an der Genossenschaft zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt (31.12.2004) durch Kündigung zu beenden. Der Ausschuss für 
Wirtschaft und städtische Beteiligungen hat dieser Empfehlung bereits in seiner Sitzung am 
16.02.2004 einstimmig zugestimmt. Das Geschäftsguthaben gelangt in diesem Fall zur 
Auszahlung. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Beteiligung an der Wohnungsgenossenschaft Lüneburg eG wird zum 31.12.2004 
beendet. 
 
 
 

 Vorlage-Nr. 
VO/0928/04 

Datum: 
25.02.2004 
Bereich 22 - Kämmerei, Steuern u. 
Betriebswirtschaft  
Az. 20 43 55 
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Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten (in €) 

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35 € 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. 

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 

c)  an Folgekosten:  

d) Haushaltsrechtlich gesichert: 

 Ja 
 Nein  
 Haushaltsstelle:   
 Haushaltsjahr:  
 

e) mögliche Einnahmen: 900 € 

 

 

Beratungsergebnis: 
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/Beschluss 
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3  
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Beteiligte Bereiche / Fachbereiche: 
 
 
Anhörung/Beteiligung erforderlich: 
 
Ortsrat:       
 
Ortsvorsteher/in:       
 
 

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22 
 


